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Beantragung Hilflosenentschädigung – Wir beraten und unterstützen Sie gerne 
 
Was ist die Hilflosenentschädigung? 
Die Hilflosenentschädigung (HE) ist eine finanzielle Leistung der AHV oder IV, 
für Personen, die wegen gesundheitlichen Einschränkungen regelmässig auf Hilfe anderer Menschen 
angewiesen sind. Sie dient dazu, den zusätzlichen Aufwand für Unterstützung im Alltag abzugelten – 
unabhängig vom Einkommen oder Vermögen. 
 
Wer hat Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung? 
Im Kanton Glarus haben Personen Anspruch, wenn sie: 

• Eine AHV- oder IV-Rente oder ein IV-Taggeld beziehen 
• In der Schweiz wohnen, 
• Infolge Krankheit, Unfall oder Behinderung in alltäglichen Lebensverrichtungen dauerhaft auf Hilfe 

angewiesen sind. 
Die Hilflosigkeit muss mindestens 12 Monate andauern. 
 
Wann gilt eine Person als «hilflos» 
Eine Person gilt als «hilflos», wenn sie bei den alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig auf Hilfe 
angewiesen ist, z. B. bei: 

• An- und Auskleiden 
• Aufstehen, Hinsetzen, Hinlegen 
• Essen und Trinken 
• Körperpflege 
• Verrichten der Notdurft 
• Fortbewegung / Kontaktaufnahme mit der Umwelt 

 
Je nach Grad der Hilflosigkeit wird unterschieden zwischen: 

• Leichter Hilflosigkeit 
• Mittlerer Hilflosigkeit 
• Schwerer Hilflosigkeit 

Der Grad bestimmt die Höhe der Entschädigung. 
 
Wie beantragt man die Hilflosenentschädigung? 
 

1. Antragsformular bei Sozialversicherungen Glarus beziehen  
 
2. Formular ausfüllen 

 
3. Unterlagen beilegen 

 
4. Formular (Gesuch) und Beilagen einreichen an 

sozialversicherungen glarus, Burgstrasse 6, 8750 Glarus 
✉ info@svgl.ch 
☎ 055 648 11 11 
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Wichtig  
Hilflosenentschädigung kann einen grossen Unterschied machen. Zögern Sie deshalb nicht, Ihren Anspruch 
zu prüfen. Oft stehen Ihnen Leistungen zu, selbst wenn Sie es nicht erwarten! 
 
 
Unterstützung durch BeneVita Spitex - Wir sind für Sie da! 
Wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen des Gesuchs oder beim Zusammenstellen der Unterlagen benötigen, 
helfen wir Ihnen gerne weiter. 
 
Kontakt BeneVita Spitex: 
☎Telefon: 055 645 00 90 
✉ E-Mail: info@benevitaspitex.ch 
Website: www.benevitaspitex.ch 
 
Wir beraten Sie kompetent, vertraulich und persönlich 
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